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David Elias Kecht

Bildungsverbesserung
Gültig: in allen Schulen bis zur Matura

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Man kommt im späteren Leben besser zurecht, da man zB Kochen schon kann. Außerdem ist
es dann sinnvoller in die Schule zu gehen. Das Gesetz ist notwendig, da viel Stoff was man
unterrichtet bekommt oft frei von jeglichem Sinn ist.

§1 Inhalt:

Die Unterrichtszeit wird sinnvoller eingesetzt. Es werden grundsätzlichere Dinge unterrichtet,
wie man zum Beispiel eine Steuererklärung schreibt. Außerdem könnte man Fächer wie zum
Beispiel Kochen unterrichten. Dieses Gesetz geltet dann an allen Schulen und nicht nur an
HLWs.

Begriffsbestimmung:

unnötige Sachen sind: Kreative Geschichten in Deutsch
Matherechnungen, welche im späteren Leben irrelevant sind.

Ausgenommen:

Studien sind ausgenommen, da sich diese auf einen Gewissen Bereich spezialisieren.

§2 Verantwortungsregelung:

Die Schüler müssten allerdings nicht an Leistung verlieren aber unnötige Sachen dürfen
wegfallen. Die Politiker sind verantwortlich dafür jemand zu finden, der sich um die
Einhaltung kümmert.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Derjenige der gegen diese Gesetz verstößt, muss den Betroffenen einen ungehinderten
Abschluss versichern.

- keine Angabe - David Elias Kecht
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